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Electrotechnical installations -
Minimum requirements for apartments 

Installations electriques -
Exigences minimum pour habitations 

Vorbemerkung 
In dieser ÖNORM wird nur die für die Funktionsfähigkeit einer Wohnung notwendige Mindestanforderung für Elektroinstal
lationen festgelegt, da im allgemeinen zwischen dem Bauausführenden und dem Betreiber (z. B. Mieter) darüber hinaus
gehende individuelle Vereinbarungen über die tatsächlichen Erfordernisse getroffen werden. Eine entsprechende Vorsorge 
schon bei der Errichtung des Gebäudes ist wirtschaftlicher als eine später durchzuführende Nachinstallation. 
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1 Anwendungsbereich 
Diese ÖNORM ist bei der Planung und Ausführung von Wohnungsinstallationen - einschließlich Wohnungsverteiler - in 
Neubauten und in der Altbausanierung anzuwenden. 

Bei Anlagen, die von Behinderten und alten Menschen benützt werden, sind die ÖNORMEN B 1600 und B1601 einzuhalten. 

ANMERKUNG: 
Eine Beratung mit dem zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) ist eine wichtige Grundlage für die richtige 
Wahl einer zukunftsorientierten Installation. 

2 Allgemeines 
Für Elektroinstallationen sind die Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 • 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zu beachten. 

• ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993 und die 

3 Wohnungsinstallation 
3.1 Wohnungsverteiler 
Im Wohnungsverteiler werden die Geräte für den Leitungsschutz und den Schutz gegen elektrischen Schlag der einzelnen 
Stromkreise zusammengefaßt. Der Wohnungsverteiler ist möglichst in der Nähe des Belastungsschwerpunktes anzuordnen. 
Der Verteiler ist an einer gut zugänglichen Stelle so anzubringen und zu dimensionieren, daß die eingebauten Geräte leicht 
bedient werden können. Im Verteiler ist eine Reserve von mindestens 30 % des Platzbedarfes der Erstausstattung zusätzlich 
vorzusehen. 

Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung. Fortsetzung Seiten 2 und 3 
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3.2 Ausstattung 
Tabelle 1 

Mindestanforderungen an die elektrische Ausstattung für 0 
Wohnzimmer 

ohne Eßplatz 4 1 
1 1 Wohnzimmer 

mit Eßplatz 5 2 
1 1 

Küche 
ohne Eßplatz 4 2 

Küche 
mit Eßplatz 5 3 

Hausarbeitsraum 5 1 - -

Ein- oder Zweibettzimmer, Schlaf räume 3 1 - 1 

Bad 1 1 - -
WC - 1 

Vorzimmer 
Länge < 4 m 1 1 

1 Vorzimmer 
Länge > 4 m 1 2 

1 

Loggia, Balkon 1 -
Terrasse 1 1 

Bei mehrtürigen Räumen sind die entsprechenden Schaltstellen vorzusehen. 

Wohnnutzfläche < 75 m^ 
Allgemeine Stromkreise 

Wohnnutzfläche > 75 m^ 

Eigene Gerätestromkreise 

Für Geräte mit einer Nennleistung > 1,5 kW sind jeweils eigene 
Gerätestromkreise vorzusehen. © 
Verwendete Symbole: 

^ 1 ^ Schutzkontakt-Steckdose 

r h 

Leuchte, allgemein 

Steckdose für nachrichtentechnische 
(informationstechnische) Zwecke 

Antennensteckdose 

m 
© 

Elektroherd 

Geschirrspülmaschine 

Waschmaschine 

Heißwassergerät 

)̂ Die angeführte Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen bezieht sich auf Steckdosen- Auslässe. 
2) jeweils mit zugehöriger Schutzkontaktsteckdose 
3) wenn Kochen mit elektrischer Energie erfolgt 

wenn Warmwasserversorgung durch Elektrogeräte bzw. durch Gasgeräte mit Elektroanschluß erfolgt 
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3.3 Installationshinweise 
3.3.1 Installationsrohre 
Als Installationsrohre in Decken sind Rohre mit mindestens Nenngröße 16, für andere Einsatzzwecke solche mit mindestens 
Nenngröße 20 zu verwenden. 

3.3.2 Potentialausgleich 
Wenn ein Potentialausgleich vorgeschrieben ist (gemäß ÖVE-EN 1 § 49), sind die Anschlußstellen in Bad- und Duschräumen 
für Prüfzwecke zugänglich zu halten. 

3.3.3 Kommunikationsanlagen 
Leerrohre für Antennen-, Türklingel- und Torlautsprecher-Anlagen sowie für Informationstechnische Anlagen (z. B. Telefon, 
Fax) sind zu verlegen, auch wenn die Ausführung dieser Anlagen vorerst nicht eingeplant ist. 

4 Bezugsnormen und notwendige Rechtsvorschriften 
ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundsätze 

ÖNORM B 1601 Spezielle Baulichkeiten für behinderte und alte Menschen - Planungsgrundsätze 

ÖVE-EN 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannung bis ~1000 V und =^1500 V 

BGBl. Nr. 106/1993 Elektrotechnikgesetz 1992- ETG 1992 

5 Hinweis auf 

ÖNORM B 5433 

ÖNORM B 5435 

ÖNORM B 5436 

ÖNORM E 2792 

ÖNORM E 6599 

ÖNORM H 2203 

ÖVE EN 50086 

ÖVE-IM/IEC614 

TAEV 

andere Unterlagen 
Elektroinstallationen - Planung, Ausführung und bauliche Vorkehrungen - Hausanschlüsse Haupt
leitungen, Meßeinrichtungen 

Elektroinstallationen - Planung, Ausführung und bauliche Vorkehrungen - Informationstechnische An
lagen im Wohnbau 

Elektroinstallationen - Planung, Ausführung und bauliche Vorkehrungen - Blitzschutzanlagen im Wohn
bau 

Elektroinstallationen - Hausanschlüsse, Hauptleitungen, Meßeinrichtungen (in Vorbereitung) 

Zuordnung von Elektro-Installationsrohren nach lEC zu isolierten Leitungen 

Elektroinstallationsarbeiten der Haustechnik - Werkvertragsnorm 

Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Installationen - Allgemeine Anforderungen 

Elektroinstallationsrohre - Allgemeine Bestimmungen 

Technische Anschlußbedingungen mit Erläuterungen der einschlägigen Vorschriften für elektrische 
Starkstromanlagen mit Betriebsspannungen unter 1000 V. Verband der Elektrizitätsvyerke Österreichs, 
Wien. 


